
Beitrag von
Detlef Georgia Schulze

zur Veranstaltung

„Geschichte und Verbot von indymedia“

am 26.06.2019 im Sozialen Zentrum in Bochum

vor Beginn des Tons

http://theoriealspraxis.blogsport.de/about/


1. Was wird uns vorgeworfen?

2. Warum halten wir weiterhin für richtig, was wir 
getan haben?

3. Warum meinen wir, einen – auch juristischen – 
Anspruch darauf zu haben, daß die Anklage gar 
nicht erst zugelassen wird, und, falls doch, daß 

wir freigesprochen werden?

vor Beginn des Tons



Was wird uns vorgeworfen wird?

Min. 0:00



Was haben wir eigentlich getan?

Min. 1:24



Min. 1:40



Min. 1:45



Min. 2:12



Min. 3:00



Min. 4:14



Min. 6:13



Warum halten wir weiterhin für richtig,
was wir getan haben?

Min. 6:41



Grund 1

„Wir haben linksunten als Publikationsorgan geschätzt, weil wir damit 

LeserInnen erreicht konnten, die wir auf andere Weise wahrscheinlich nicht 

hätten erreichen können. Es ist jetzt an uns, die wir bisher von linksunten 

profitiert haben, solidarisch zu sein“.

Min. 6:51



Min. 8:47



Grund 2 a)

„Ein wichtiges Charakteristikum von linksunten.indymedia war, daß dort 
unterschiedliche linke Strömungen des Szene-Linken- / bewegungsorientierten 

Spektrums zu Wort kamen – auch wenn linksunten sicherlich noch breiter hätte sein 
können.““

Min. 10:09



Min. 10:49



Min. 10:51



Min. 11:54



Grund 2 b)

„Wir finden […] wichtig, dass es so etwas wie einen zentralen Sammelpunkt 

oder ein organisierendes Zentrum gibt, damit soziale Kämpfe auch eine gewisse 

Stabilität und Kontinuität bekommen.“

Min. 11:58



Grund 3

Es ist Unsinn,

die Meinung von HerausgeberInnen

und

AutorInnen gleichzusetzen

Min. 12:34



Min. 12:44



Min. 12:49



Warum meinen wir,
einen – auch juristischen – Anspruch darauf 

zu haben,
daß die Anklage gar nicht erst zugelassen 

wird,
und, falls doch,

daß wir freigesprochen werden?

Min. 14:09



§ 20 Vereinsgesetz im Überblick

Min. 14:37



Min. 14:54



Min. 15:08



§ 20 Absatz 1 Vereinsgesetz –
Erläuterung einiger – in Bezug auf unsere ‚Tat’ 

relevanter – Schlüsselbegriffe

Min. 15:40



„…den organisatorischen Zusammenhalt…“

Min. 16:18



Min. 16:26



Min. 16:34



...oder die „weitere Betätigung“...

Min. 17:25



Min. 17:25



„…unterstützt“.

Min. 18:17



Min. 19:29



Beschluß des Bundesverfassungsgerichts
vom 15. Juni 1989

BVerfGE 80, 250 - 257 (251)

Min. 19:34



Beschluß des Bundesverfassungsgerichts
vom 26.09.2006

openJur 2013, 25610

Min. 20:25

https://openjur.de/u/628373.html


„…Kennzeichen…“

Min. 23:34



Min. 23:44



„…verbreitet oder öffentlich […] verwendet…“

Min. 25:02



Im Rahmen des § 20 Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 Vereinsgesetz 
ist nicht ausreichend, daß die TäterInnen das 
Kennzeichen bloß öffentlich „zugänglich“ machen; so 
auch Steinmetz [1] für § 86a StGB (= der 
Parallelvorschrift zu § 20 Vereinsgesetz für nicht nur 
vollziehbar, sondern bereits bestandskräftig verbotene 
Vereine) – unter ausdrücklichem Hinweis auf die 
abweichende Regelung in § 86 StGB (Verbreitung von 
Propagandamittel): „Öffentliches Zugänglichmachen (→ 
§ 86 Rn 35) genügt nicht; […].“ (Hv. hinzugefügt)

[1] in: Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch. Band 3, Beck: München 20173, § 86a, RN 23.

Min. 25:36

http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__86.html


„Unter Verbreitung eines Kennzeichens versteht 
man […] körperliche Weitergabe des 

Kennzeichens an einen anderen, dh das 
Kennzeichen muss in seiner Substanz an den 

anderen gelangen.“

(Heinrich, in: Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch. Band 6, Beck: München, 
20183, § 20 VereinsG, RN 106)

Min. 26:10



Zwei Fragen, die zu unterscheiden sind:

War linksunten ein Verein?

Waren die HerausgeberInnen von linksunten 
ein Verein?

Min. 27:06



Zum Unterschied zwischen Medien [links]
und

Personen(vereinigungen) [rechts]

Min. 29:48



Was ist ein Verein?

Min. 31:06



Warum die entscheidende Frage nicht die 
‚Vereins-Frage’, sondern die Zensur-Frage ist

Min. 32:12



Min. 32:51



Min. 33:16



Min. 34:00



Min. 35:09



Zum Unterschied zwischen – zulässigen – nachträglichen 
und – verbotenen – präventiven Eingriffen (= Zensur)

in die Meinungsäußerungs- und Pressefreiheit

Min. 35:43



Weg mit dem linksunten-Verbot!

Pressefreiheit und Zensurverbot durchsetzen!

nach dem Ton 1



nach dem Ton 2
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